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Vierte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld vom ___.___.2020 

 

Gem. § 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 3, 26 Abs. 1 S. 2 Buchstabe f KrO NRW hat der Kreisausschuss des 

Kreises Coesfeld in seiner Sitzung am 13.05.2020 die folgende vierte Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld beschlossen: 

 

Artikel I 

1. § 9 Absatz 5 erhält folgende Fassung  
  

(5) Ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Fraktionssitzungen wird höchstens für 30 Sitzungen pro 

Kalenderjahr gewährt. Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion 

(Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitskreise), zu denen von der Fraktionsführung eingeladen wurde. 

Fraktionssitzungen zur Vorbereitung der Gremienarbeit können auch als Telefon- bzw. 

Videokonferenzen und als Online-Sitzungen durchgeführt werden. Für sie kann Sitzungsgeld gezahlt 

werden, wenn eine solche Online-Fraktionssitzung im gleichen Rahmen stattfindet wie eine 

gewöhnliche Fraktionssitzung. Hiervon ist auszugehen, wenn nachweislich eine Sitzung vorliegt, zu 

der im Vorfeld eingeladen wurde, an der die üblichen Personen teilnehmen und zu der im Vorfeld 

ein Beratungsgegenstand oder eine Tagesordnung festgelegt wurde. Die Teilnehmer einer Online-

Fraktionssitzung sind zudem zu Beginn der Sitzung ordnungsgemäß vom Vorsitzenden oder der 

Geschäftsführung durch Aufruf festzustellen und schriftlich festzuhalten. Spontane Kontakte 

zwischen einzelnen Fraktionsmitgliedern per Telefon- oder Videoanfruf sind nicht als Sitzung zu 

bewerten, so dass hierfür kein Sitzungsgeld gewährt werden kann. 

 
 
 
 
 

 

 

Artikel II 

In-Kraft-Treten: 

Die Änderung der Hauptsatzung tritt rückwirkend am 01.03.2020 in Kraft.  


